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Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (427 der Beila­
gen): Bundesverfassungsgesetz, mit dem das' 
Bundes-Verfassungsgesetzjn der Fassung von 

1929 geändert wird 
-Mi,t .dem V'ol11iegenden Entwunfeiner Novelle 

zum Bundes-Ver:fassungsgesetz werden Anderun­
gen und Ergä~zun~en d,es ßundes-Venfassungs­
~esetzes vorgenommen, die auf VOI"beratungen 
d'er von der \Bundesregi'erungeirugesetzten Ar­
be~tsgr'uppe :zur Koordinierung von Vorschlägen 
zU 'einer Relform -der BundesV'etfassung zurück­
~ehen. D~e wesentlichen Punkte können w;ie !folgt 
ztisammengefaßt werden: 

Das GesetlJgebungsver.fahren sol! 'in einem T,eil­
bereich vereinfacht werden, die Zahl der vertas­
sungsändernden Bestimmungen in Staa-t:svel'trä­
-gen sdlin Zukunft Ig,erunger sein, :die w,esentlich,en 
B,escimmurugen :Ü'berdie Staatssymbole soU,en :in 
d~e \Bundesverfassung aufg,enomrrien lW,er"len urud 
die .zustärudigkeit des Landesgesetzg-ebers zur Re­
'gelung des Persorua.lvertretungsl1echtJs bestimmter 
öff:endich·er ,BedienstJetJer, die .in tBetrieben ,tätig 
s.ind, soll durch Beseitigung ,einer Ausnahme ,er­
weitert iWleNien. Gl-eichzeitig soU,en die erforderli­
chien ,yeI"fassungsr,echtlichen Grundlagen f-ürein:e 
Ent!1astungdes Verfassungsgerichtshof,es :geschaffen: 
werden. Es ist ferner vorgesehen, die verJassungs­
r,echtlichen Bestimmung~n über die VolksaIl!wak­
schaft in das Bundes-iV erfassungs'geseliz seIhst ein­
zubauen und die zeitlich,e iBefristung dieser Ein­
richturug entfallen zu lassen. ,Ebenso soll das In­
stJ~tut ,der Wiederv.erlautJbarung in der Bundes­
v,edassung selbst geregelt werden. 
, Der Yerfassungsausschuß hat am 24. Oktober 

1980 zur Voribehandlung der Vorlage einen 
Uriteraussch·uß eingesetZ!t, dem von ,der SPö die 
AJbg.eol1dne~en nr. Fis c 'h e r, Dr. G r a­
d ii 's c h ni k, bDr. He s el e, Mond I und 
Reicht, vlon :der öVPdie Abgeordneten 
Dr .. BI,enk,Dr. Ermaeora, Dr. Ett­
-1'11 a Y e r ,und Dr; Nei,~ se r und von der FPö 
der Abg.eordnete :Or. Fr is e he n s c h \1 a ger 
angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Vorlage ,in insge­
samt sechs Sinzungen beraten. In der Frage der 
Erutlastung des Vedassungsgerichtshorfes wurden 

der Präsident des Verfassungsgel'ichtsho:fes und 
der Präsident des Verwaltungs;g,erichts'hofesge­
hört. über das Ergebnis s·einer Beratungen hat 
der Unterausschuß dem Yertassungsausschuß am 
16. Juni 198-1 Bericht erstattet. 

Bei der Deb3!tJte Im Yel'fassungsausschuß über 
die Vorlag,e in der .vom Unterausschuß vorge­
schl<1Jgenen Fassung ergriffen die A.b.geordneten 
Dr. F i sc her, Dr. Ne iss e r, Dr. Li c haI, 
Hr. E r ma C -0 r a und Dr. Fr i seh e n s chI a­
ge r sowie Staatssekretär Dr. Lös c h n a k das 
Wort. Hinsichtlich jener Teile ,des Ges,etzentJwur­
f,es, über die im Unterausschuß kein Einverneh­
men enzielt 'wurde, brachten di,e Abgeordneten 
Dr. F ,i sehe rund Dr. Ne i s se r b~w. Dr. Fi­
s 'e he 'r und Dr. Fr i se h ,e n s c h ja tge r Ab" 
änderungsant,räg,e ·ein. Belider Abstimmung h3lt 
der Verfa:ssungsausschuß - hins,ichtlich der Be­
slt~mmungen des Art. I Z 3 (Art. 21 Ahs. 2 ,B~VG) 
und des Art. m :b~w. hinsichtlich des Art. I Z 8 
(Art. 73 B~VrG) und Z 9 (Art. 78 Ab~. 2 B-NG) 
mit Mehrheit - im übrigen ein,stimmig lbeschlos­
sen, dem Hohen Hause die Annahme des Gesetz­
eru1!wurf.es in ·der Ibe~gedruckten Fassung zu emp­
fehlen. 

Zu der vom Ausschuß beschlossenen Fassung 
ist fol-g,endes festzustellen:, 

Eine bundes,geserz!:iche Regelung :im Sinne des 
neuen Al"'t. 8 a Abs. 3 Bundes-,Yerfassungsgesetz 
kann auch die Führung des Slundeswa:ppens in 
der Fl<1Jgge zum Ge.gerustand hahen. 

Himichtlich der Ergänzung des Art. 9 des 
Bundes-Nerfassun~sgesetz,es durch einen nenen 
Abs .. ,2 ist 'zu bemer~en, ,daß die Möglichkeit­
der übertragung eiIl!Zelner Hoheitsrechte auf 
solche des ,Bundes beschränk,t wurde. Di,ese B,e­
stimmung findet daher auf ,die über-tr~gung von 
Hdheitsrech,ten der Länder keine Anwendung. 

Wei,ter.s ist Itestzuhalten, daß besondere bundes­
venfa:ssungs,gesetzliche Regelungen - W:Le das 
BundeSlver'fassungsgesetz BOB-l. Nr. 173/1965 über 
di,e Ents'endurug österreichischer Eitrheiten zur 
HilfdeiistuThg in ,das Ausland .auf ,Ensuchen inter­
nationaler Orga:nisationen - un'berührt hlei­
ben. 
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2 766 der Beilagen 

. Zur Neufassurug des Art. 21 J\.bs. 2 Bundes­
Vel1fassungsgesetz ist ·da-rauf hinzuw.eisen, daß 
nach der bisherigen Rechtslage jene Bedi,ensteten 
der Länder, der Gemeinden und Geme.indever­
bände, die in ß,etl1ieben tätig sind, k,ompetenz­
rechtlich nicht durch das gemäß Albs. 1 den Län­
dern zustehende Personalvertretungsrecht ,cr,faßt 
wurden. Die Neuregelung des Art. 21 Abs. 2 
zielt darauf hin, die bestehende RechtsIlage hin-

I sichtlich dies~r B.ediensteten der Länder beizube­
halten; deren p.ersonalvertr,etungsr,echt ,darlf also 
auch küniftighin, sofern sie in Betrieben täti~ 
sirud, nicht von den Ländern .geregelt werden. 
Eine Ändel1ungsoH a;Ue!1dings hinsichtlich der 
Bedl.enstet,en der Gemeinden und Gemeindever­
bände eintreten, .die auch dann, wenn sie in Be­
trieb~nütig~ind, künftig dem landesgesetzlichen 
Personalvertretungsrecht umerrliegen sollen. Es 
sei bemerkt, daß hirt sich tlich der 'g,esetzlichen Re­
g.elung des Arbeitnehmerschu,tzes für Bedienstete 
der Läruder, Gemeinden und Gemeindeverbände, 

. soweit diese in B'etr,ieben tätig sind, die Zustän­
digk.ei,t des BUhdes izur. gesetzllichen RegeLung er-
nahen bleibt. . . . 

[)'iese ZieLvorstellung soll dadiurch erreicht 
werden, daß <im Z1weiten Satz des Al1t. 21 Abs. 2 
B"VG die dOl1t' fesoge.legte Enschränkung der 
Kompetenz der Länder nur . mehr auf die 'Be­
dien~teten ,~der Länderbc:zo,g,en w,il1d. Daraus 
flOlgt;. daß auf Grund·des Albs. 1 des Art. 21 
B-,VG den Läl1lderndie Geseozgeburug und Voll­
ziehung in den Angelegenheiten des Personal~ 
Vlertretungsrechtes ,der Bedien·steten der Gemein­
den und Gemeideverbände uneing,eschränkt zu­
steht, d'h.' auch jene Bedienstetenumfaßt, die in 
Betrieben tätig sind. In VeJ:1bindung damit muß 
der leozte Sa·tzdes Abs. 2 gesehen weJ:1de.h, der 
jiCJ1'e Angdegenhei:ten, die in dies,em .A!bsatz ;ge­
regelt sind und nicht in die Zuständi:gkeit der 
Länder fallen, der ZuständiJgke:it des Bundes un­
terstellt. Die nadl dieserR,egelung in die Zu­
ständilgk,e.it des Bundes fa:11enoden Angdegerrheiten 
sind die des Arbeitnehmerschutzes für di,e Be­
dien~teteh der Länder, Gei~,einden und Gemeinde­
verbärude,söweit die' Booiensteten in Betrieben 
tati<g s'ind, sowt:e auch die Regelung der P.erso­
nalvertretung der in Betrieben tätigen B·edienst,e­
ten der Länder.B:eseitigt wurde die Umzustän­
digkeit der Länder zur Regelung für das Perso­
nal,vertretungsrecht der in B.etr,ieben tätig,en Be­
di,enSiteten der Gemeinden und Gemein,dever-
bärude. . 

r~ dies'emZ~samI11enhallig ist auch awf die Er~ 
gänzur1g :der Übergangshestimmung des 
Ari:~ IU duiocheineil neuenAbs. :4 hinzuwei·s.en. 

. D:ie~e iErgänzun:g .l,st durch die Doppelstel.1ung 
cl,ei··· Bundeshaup~stadt W.ienals, Land und Ge­
meinde bed.ingt, inshesonderea'ber' wegen des 
Eflkeimtnisses des Verfassungs,g,erichtshofes VfSlg. 
2168/1951, ·i,ri dem' ausg,esprocheil wird, "ldaßdie 
Anges·tellten der Stadt ~ien - die gewiß pr'i~ 

mär GemeideangeSitellte sind - .gleichzeitig auch 
Angestellte eines Larudess~nd und daß ,daher 
f,ür die An~estellten jene besonderen verfassungs­
gesetzlichen Grundsäoze Geltung haJben, dJie das 
Bundes-,Verfassung.sgese!z für die Angestelhen 
der übrigen Länder ... aufgestellt hat", erfor­
derlich., um klanzustell:en, daß die Bediensteten 
Wiensim Rahmen des .Penona1v,ertretungsrechts 
als Bedienstete der Gemeinde anzusehen sind. 
Damit wird ,außer Zwe,ifel gestellt, daß auch die 
in B.etrieben ,täui'gen IB,edien.steten W,i,ens dem nun­
mehr landesgesetJZ:lich Zu re,gdnden Persona!lver­
tretungsrecht unterstehen. 

Hinsichtlich des neu einzufügenden Art. 49 a 
ist lediglich darauf hil1l?uwei'sen, daß der in der 
Regieruagsvorlag.e v,orges,ehene Albs. 4 ohne sacp.­
liche Äruderung in den Abs. 1 eingebaut worden 
,ist. 

In . der NeufasSiungd.es Art. 73 wunde klar­
gestellt, daß ein Staatssekretär im VerhinJderunßs~ 
hll eines Burudesministers diesen nur dann ver­
tl~eten kann, wenn er diesem beigegeben ,ist. 

Bei ,der B.eratung der Bestimmungen über die 
Entlastung des Ver.fas.sungsg,er,ichtshofes wurde 
Einvernehmen ,dahin g,ehend ,erzielt, daß !cl'cr Ver­
fassungs~erichtshof die Behandlung einer B;e­
schw,end,e ohne Rücksicht auf die Zuläs'sigkeitim 
Sinne der Neufassullig von Art. 144 !Abs.2 B-NG­
ahllehnen kann, 'Wenn di,e B,esch'w,eJ:1de .an sich 
unzulässig wä·l'e. Im Sinne der 'Entlastung des 
V,el'fassUrugs)ger.ichtshofes soLI damit dem V,er­
fassun~~genichts'hof dj,e beoonder,e Prüfu.ng der 
Frag.edel' Zulässigkeit der Beschlwerde erspart 
bl,eiJben, wenn :im ühnig.en d~e Voraussetzun­
gen für :die Ablehnung der Hehandlung :d'er, 
Beschwerde Ig,ege'ben wäf1en. Der bisherige Albs. 2 
des Art. 144 B-VG wUf1de zum A<hs. 3 und durch 
den letz,ten Satz ergänzt, der zum Ausdruck 
bringt, daß dieser AlbsatlZ auch !bei Beschlüi>sen 
im Sinne des neueingefü&ten Abs. 2 sinngemäß 
anzuwel1Jden ist. 

Im Zuge der übernahme der verifassungSlgcsetz­
Lichen .B,estimmungendes Gesetzes über die 
VoLks.anwaltscha·ft in da·s BUDldes-NerfasSungsge­
s,etz selbst wurde auf Anr,egung der Volksan'Walt­
schaft :im neuen Art. 14:8 c der Volks anwalt­
schaft die Möglichkeit eingeräumt, auch aus .An­
laß eines beSltNnmnen FaHes eine Empfehlung zu 
erstatten. Im Art. 148'g Abs. 4 wUf1de insofern 
eine Änderung vorg,enommen, als l'l,icht mehr 
auf die Mitgliedschaft im Hauptausschuß des Na­
tilOna:lraJtes,sobdern auf die. im N atLonalrat 
selbstaibgesteUt wurde. . - .... 

. Zur Neufassung der übengangsbes>timmurigdes 
Art. IV ist zu bemel'iken, daß im Interess'e einet 
Ertnlastungdes Verfassungsger'ichtshofes j:ene Be­
schwerden, die seit dem 1. Jänner 198.1 beim 
Vedassurugsgerichtshcicf eingebr.acht wurden, be­
reits der Regelung im Sinnedes,n:euen Art. 144 
Albs. 2 unterliegen und, daherderVerfasSUl'ligs~ 
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gerichtshof bei Vorlie'l;'ender entsprechend,en 
Voraus.~etJzungen die Behandlung der Beschwerde 
ablehnen kann. 

Der Albs. 2 des Art. V in der Fassung der Re­
gi,erungsvodag·e wurde gestrichlen; hi.ebei geht der 
V,erfa.ssungsausschuß von der Annahme aus, daß 
das Gesetz Ülber. die V'Ülksanwahschaft auch ohne 
einen ausdrücklich,en ges,etzlich,en Auhra,g un­
verzügJ.ich wiederverlautbart we!1den w:ind. 

nie Al't. ,V,I '\lI1lJd VII der RlegierungslVorhge 
wUl'den nicht .ü/bernommen, da auf Grund der 

Dr. Gradischnik 
Berichterstatter 

/ 

Haltung der thterre·ich,isch,en VlQ;liksparte~lm 
Venfas,sungsausschußabsehbar war, daß (t,ieer- / 
fOl'dertliche Zwe,idritltelrriehrheit im Nation~lrat' " 
nidl,t zustanddmmmen ~rde. . 

Als Ergebn:is seiner Verhandlungen ~tellt der 
VCr1fa.ssungsausschuß somit den' A n tr a g, der 
Nationalrat wolle dem an ,ge's chI .0 s >Se n e n 
Ge s 'e t z le n t w ur f . die . 'Verfas.simg~mäßige Zu­
stimmung erteilen: 

Wien, 1981 06 16 

Dr. SChrapz 
Obmann 

.;. 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXXX, mit dem das Bundes-V erfassungsge­
setz in der Fassung von 1929 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlosslen: 

Artikel I 

Das Bundes-V,erfassungsges:etz ,in der Fa'ssung 
von 1929, zuletzt geändert durch das Bundes­
verfassungsgesetz BOB!. Nr. 134/1979, -w,ird wie 
folgt geändert: . 

1. Nach Art. 8 ,ist folgender Art. 8 a emzu­
fügen: 

"Art. 8 a. (1) Die Farben der Rep~bLik öster­
l'eich sind rot-'weiß-rot. Die Flagge besteht aus 
drei gleichbl'eiten waagrecht,en Sueifen, von 
denen der mit;tlere we,iß, der obere und der 
unt'er,e rot sind. 

(2) Das Wappen der RJepublik Osterreich 
(Bundeswappen) besteht aus einem freischweben­
den, einköpfigen, schwarz,en, golden gewaffneten 
und rot bezungten AdLer, dessen Brust mit ,einem 
roten, von ein·em silhernen Querbalken durch~ 
zogenen Schild belegt ,ist. Der Adler trägt auf 
seinem Haupt eine goldene Mauerkrone mit 
drei sichtJbaren Zinnen. Die heiden Fänge um­
schließt eine gesprengte Eisenkeue. Er trägt im 
recht,en Fang eine' goldene Sichel mit einwärts 
gekehner Schneide, ün linken Fang einen golde­
nen Hammer. 

(3) Nähere B.estimmungen, insbesondere über 
den Schutz der Farben und des 'Wappens sowie 
über das Siegel der RepubLik werden durch Bun-
desgesetz getroffen." ' 

2. Der Art. 9 erhält die AbsatZibez'Clchnung 1, 
ihm wird folg,ender Abs. 2 angefilgt: 

,,(2) Durch Gesetz eider durch einen 'gemäß 
Art. 5,0 Abs. 1 zu genehmigenden Staats1v'ertrag 
können eiTIlZelne Hoheits!1echte des. iBundes . auf 
zwischenstaadidJ,e Einr,ichtung,en .,' und !i,hre Or­
gane übertragen und k~ann die Tätigke~t von 
OJ:igmen fremder. Staat,en im Inland .sQ'Wi,e die 
Tä,tigkeit österreichischer Ol'gan,e im Ausiand ,im 
Rahmen .des Völkerl'cchtes ger,egelt 'Werden." 

3. :Der Art. 21 Abs. 2 hat ,zu la,uten: 

,~(2) In den nach ASs. J auf .dem .Gebietedes 
Dvenstvertragsr,echtesergehenden Landesgesetzen 
düden nur Regelung,en über die ßegründung 
und Auflösung des Dienstv,erhältf).isses so:wne über 
die sich aus diesem ,ergebenden Rechte und Pflich­
t,en getroffen werden. Den Ländern dbliegt die 
Ges,etiZgebung und Vollziehun1g ,in .den Angele­
genheiten des Arbeitnehme,rschutz,esder B.edien­
steten (Ahs. 1) und der PersonalvertDetüng der 
B.ediens,tetlender Länder, sow,eit die Bedfiensteten 
n,idltin Betrieben tätig sind. Soweit nach diesem 
Absatz nicht düe Zustän,digkeit ,der Länder ge­
geben ist, fallen ,d,iegenannten AngeLegenheiten 
in däe Zustän,digkei:t des ,Bundes;" 
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4. Der Art. 42 Abs~ IhatzuJauten: 

",(1) Jeder GesetzeSJbeschltiß .d'es 'Na'tionalrates 
ist unverzüglich von dessen Präsidenten dem 
Bundesrat zu übermitteln.~' 

5. Der Art. 42 Abs. 3 hat zu lalJten: 

,,(3) Dieser Einspruch muß dem Nationalrat 
binnen acht Wochen nach Einlangen des Gesetzes­
beschlus~es beim Bundesrat von dessen Vorsitzen­
den schriftlich ühermittelt wer.den; erist dem 
Bundeskanzler ,zur Kenntnis zu bringen." 

6. Der Art. 47 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die B,eurkundung ,ist vom Bundeskanzler 
geg·enzuzeic;:hnen." ' . 

7. Nach Art. 49 ,ist foLgender Art. 49.a ·einzu­
fügen: 

"Art. 49 a. (1) Der Bundeskanzler ist gemein­
sam mit den zuständigen ,BtindesministJern er~ 
mächtigt, ,Bundesgesetze mit v;erbiri'dlicher Wir-' 
kung in der g,eItenden Fassung durch Kundma­
chung im Bundesgesetzblatt wiederzuverlaut­
baren. 

(2) Anläßlich derWiederverlauubarung können 
1. überiholte termiriologisch,e Wendungen rtch~ 

ti~gestent und veraltete Schreilbweisen der 
neuen Schreibweise angepaßt werden; 

2. Bezugnahmen auf andeDe R·echtsvorschriften, 
,die dem Stand der Gese1Jzgebung nicht mehr 
ent'~prechen, sow,ie sonstige :Unstimmigkeiten 
rich tiggestellt werden; 

3. B:estimmungen, die durch s.pätere Rechtsvor­
schrif,ten aufgehoben oder sonst gegenstands­
los geworden sind, als nicht mehr geltend 
festgestellt werden; 

4. Kurztitel und Buchstablenabkürzungen der 
Titel festge&etzt w,erden; 

5. ,d,ie Hoezeichnunge~ d~,r Artikel, Paragraphen, 
Absätze und dergl'eiehenbei Ausfall oder 
Einbau einzelner B,es,timmung'~nentspre­
chendgeändert und hieb ei auch Bezugnah­
men dara·uf innerhalb .desTextes der Rechts­
~orschriftentspr,echendrichtiggestellt wer­
den; 

, ' 
6. übergangsbestinimung.en sowie noch ,anzu-

wendende frühere Fassungen des betreffen­
den Bundesgesetzes unter Angabe ihres 
Oeltung-sbereiches 'zusammengefaßt und '. 
gleichzeitig mit der: W,iederverlautbarung 
gesondert kundgemacht w,erden. 

(3) Von dem ,der Herausgalbe Ider 'Wi,ederver­
lautbarung folgenden Tag an'sind alle Gerichte 
und Verwaltungsbehärden für die danach ver­
wirkl.ichtJen Tatbestände an den wiedeDverlaut­
barten Text desBundes~,esetzesgebun'detU." 

8. Der Art. 73 hat zu lauten: 
.' . . 

"Art. 73. Im Falle der zertweiligen Verhinde­
rung eines Bundesministers he traut der Bundes-

pr~s,j,dent einen'" der Bundesminister, ein,en ·dem 
v·erhinderten !Bundesminister beig,egebenen Staats­
sekretär oder einen le,i,tenden Beamten des Bun­
desministeriums mit der Ver,cretung. Dieser Ver­
tret'er trägt' die gleiche· V,erantwortung WIe em 
Bundesminister (Art. 76)." . 

9. Der Art. 78 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Den Bundesministern können zur Unter­
stützung in der Geschäfüsführung und zur 
parlamentarischen Vertretung Staatssekretäre bei­
geg.ehen weriden, die in gleich,er Weise wie Idie 
Bundesminis,ter bestellt :werden und aus dem 'Am.t 
scheiden. Di'e Staatss·eikretäre ~ind heDe ch tigt, an 
den Beratungen der Bundesregierung teilzuneh­
ffi1en." 

10. Nach Art. 139 ist folgender Art. 139 a 
einzufügen: 

"Art. 139 a. Der V'enfas:sungsg·er,ichishof er­
kennt üher di,e Frage, ob bei der Wiederverlaut­
barung einer Rechtsvo!1schnilft die Grenzen der 
erteilten Ermächtigung überschnitten wur,den, auf 
Antrag eine,s Gerichtes; sofern aber ,die W,ieder­
verlautbarung der R,echtsvorschrvft die Voraus­
setzung eines Erkenntni.sses des Verfa~ung.sge­
richtshof.es seIhst hiIdet, von Amt,s ,wegen; bei 
R,echtsvorschr,ihen, die VOm Bund wiederverlaut­
bart wur,den, auch auf Antrag einer Landesre­
gierung, bei Rechtsvor:schr,ift~n, ,die von einem 
Land wiederverlautJbart 'wurden, auch auf Antrag 
der Bundesregierung. Er erkennt ferner über ,die 
Frage, ob bei :der W:iederver1autbarung einer 
Rechtsvorschnift die Grenzen der erteiLten Er­
mächtigung überschnitten wurden, auf Antrag 
einer Person, die da,durch unmittelbar in ,ihren 
Rechten verletzt zu sein behaupt,et, sofern die 
wi:ederverlaunbal'te Rechts.vorschrift ohne Fäl­
lung einer gerichtiichen Entscheidung oder ohne 
ErIassungeines Bescheides für dies,e Penson w,irk­
sam gewoDden' ist. Art. 89 Abs. 2, 3 un,d 5 sowie 
Art. 139 :Ab~,2 bis 6siruct sinngemäß anzuwen­
den." 

11. Dem ,Art. '144 Abs. 1 sind folge!llde Abs. 2 
und 3 arizufügen: 

,,(2) Der Ved3l~un.gsgerichtS1ho.f kann die Be­
handlung :einer ,Beschwerde bis zur V.erhandlung 
durch ß.esch.luß a:bIehnen, wenn sie keine hinrei­
ch,endeAussichtauf ErfoI.ghat. Die Ablehnung 
der Behandlung list unzulässig, wenn es .s~ch um 
einen FaJl! handeLt, der nach Art. 133 von der Zu­
ständigkeitde:S v.el1waltungsgerichtshof,es ausge­
. schLoss,en ist. 

(3) Hudet der Verfassungs gerichtshof, daß 
durch den ang,efochtenen Bescheid .derV,erwal­
tung~behör,de oder:durch,die Ausübung unm;1ttel~ 
barer' verwaltungshehärdlicher' Befehls" und 
Zwangs!g,ewalt,einRecht im Sinne des Abs .. 1 
nicht vedetzt wurde, und handelt es sich nacht 
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um einen Fall, dernam Art. 133 von der Zu­
ständigkeit ,des Verwaltungsger.ichwhofes ausge~ 
schlossen ist, so hat der V'erfassungsgeticht~hcif 
zu.gleich mit dem aJbw,eisenden Erkenntnis auf 
Antrag des Beschwerdeführers ,die Heschw.erde zur 
Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer 
durch denB,escheid oder .durch die Ausübung 
unmit'telharer BefehlS- und Zwangsgewalt ,,' in 
einem sonstiJgen Recht verletzt wurde, dem Ver­
w.altungsg·erichts,hof abzutr,eten. Dies g,ilt sinnge­
mäß bei Beschlüssen nach Abs. 2."· 

12; Nach Art. 148 w.ird folg,endes Hauptstück 
'eing·efügt: 

"SIEBENTES HAUPTSTüCK 

Volksanwaltschaft 

Art. 148 a. (1) Jederm:,nnkann sich bei ,der 
Volksan:waltschaft wegen behaupteter Mißstände 
in ,der Verwaltung des Bundes einschließlich des­
sen Tätigkeit als Träger' von Pr1vatrechten be­
schweren, sofern er von diesen MißstäJ:lJden be­
troffen ist u.nd soweit~hm 'ein Rechtsmitteln:icht 
oder nicht m~hr zur V,emü,gung steht. J.ede solche 
Ueschwerdeist· von der Volks anwaltschaft zu 
prüfen, Dem Beschwerdeführ,er sind da,s Er:geb­
nis der Prüfung sowie die. allenfalls g,etroffenen 
Veranla.ssungen mrtzuueilen. 

(2) Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, von 
ihr vermutete Mißstände in der Verwaltung des 
Bundeseinschlheßlieh dessen Tätigkeit als Träger 
von Privatr,echten von Amts wegen zu piiifen. 

(3) DierVolksanwahschaft ist in Ausübung ihres 
Amtes unabhäng,ig.· , 

Art. 148 b. (1) Alle Organe des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden haben die Volks an­
w.altsch·aft -bei detBesorgung ,ihrer AUfgaben zu 
unte1'5.tützen, ihr Akteneinsicht zu' gewähren und 
auf Verlangen die erford,erlichen AuskünFtie' zu 
erteilen. Amts'\"erschwiegenheit besueht nidlt 
geg,enüber der Voltksanwaltschaft. 

(2) Dhe Volksanwaltsdlaf,t unterliegt der Amts­
verschwiegelliheit im gleichen Umfang w,ie das 
Organ, an das die Volksanwaltschalt in Erfül­
lungihrer Aufgaben herangetreuen ist. Bei ,der 
Erstattung der Beridlte an den Nationalrat ist 
. die V01ksanwaltschaftzur Walhrung der Amts­
versch,wiegenheit aber nur 'insoweit ~erpf}'ichtet, 
als .di,es ·im In,teresre der Partei,en oder der natio­
nalen Sichertheit .geboten ist. 

Art. 148 c. Die Volksanw-aluschaft kann den 
mit den ohersten Verwaltungsgeschäften des 
Bundes ,betrauten Organen Empfehlun~en für die 
in einem best~mmten Fall oder aus. Anlaß eines 
bestimmten FaUes zu treffenden Maßnahmen er­
teilen. Das betreffende Organ hat binnen einer 
bundesgesetzl,ich zu bestrmmenden Fris:t entwe,der 
diesen Empfd~Lungenzuentspl'edlen lmd dies d~r 

VolksaIliwaltschaft mitzutc,ilen" oder schriftliah zu 
beg rUnden, warum d~r Empf.ehlung· nicht ent­
sprodlen wurde. 

Art. 148 d. Die Volksanwaltschaft hat dem 
Nationalrat jährlich über ihre Tätigkeit-zu be-
l'idlteil. . 

Art. 148 e. Auf An,trag der Volks anwaltschaft . 
erken~t der·' Verfassungsgerichtshof i,iber Gesetz­
)Vidrigkeit' .von Verordnungen einer' Bundeshe­
hör,de. 

Art. 148 f.Entstehen zwischen der Volksail­
'Wlaltsmaft und_der Bundesr,egierung oder ,einem 
Bundesmin4ster. Meim,mgsverschiedenheiten, über 
die Auslegung der gesetzlidl,en Best~mmun:geri, 
died~e. Zuständigkeit.der Volksanlwa.ltsdlaft 
regeLn, so. entsdleidet auf Antrag des Bundiesre~ 
gierung oder der Volks anwaltschaft der, Verfase 
sungsge.ridltshof in 'l1ichtöfferitlidler Verhand-
L~ng~ . 

'Art. 148'g. Cl) Die VoLksanwalusdlaft hat 
ihren Sitz in Wien. Sie <besteht aus drei Mit­
gti,edern, von denen jeweils eineS den Vorsitz 
ausübt. Die Funktionsperiode beträgt sechs Jiahre. 
Bine mehr als einmalige: Wiedervirahl,del'Mit­
gl,ieder ,der Volksanwalt,schaft list unzulässLg. 

(2) Die Mitg1i,eder der Volksanwalusdla,ft wer­
den vom Nationalrat auf Grund eines Gesamt­
vorschbges des Hauptaussdlusses g~;'ählt .. Der 
Ha~pt,aüsschußersteUtseineriGesamtvorsdllag 
bei' Anwesenheit von mindestens ,der' Hälfte 
sein'er Mitglieder, wobei~iedrei ,m.andat~stärk­
sUen Parueien des Nationalrates das Recht hahen, 
je ein Mitglied für die,senGesamtvörschÜlg nam­
haft zu machen. Di·e Mitglieder derVolksanwalt­
sch,aft leisten vor Antritt ihres Amtes dem Bun~ 
despräSlidenten die Angelobun,g. . 

(3) Der Vorsitz in _der VolkSanwaltschaft 
wechselt jähr1ichzwischen den Mitgliedern ,in ,der 
R'eihenfolge,der Mandatsstäl1ke .der di'e Mi,tglieder 
namhaft machenden Parteien. DDes'e Reihenfol'ge 
wind während der Funktion~periode der" Volks­
anwaltschaftunv.erändertbeilbehalten. '. 

(4) ItnFal1e' des yorzeilligen Ausschei.dens~ines 
Mitgliedes der Volksanw.alusdlaft hat. jene)m . 
Nationalrat vertreteJle Part,ei, die dieses:~Mitglie,d 
namha.ft gemacht hat, ein neues Mitglied na.m­
haft zu machen. Die Neuwahl fürdenRest,~er 
Funktionsper,iode ist ,ge~äß Abs.,2 durdl.zufiilt~ 
ren. " 

" i{S) D~e Mltg1ieder4er Völks~nwalts,chaftm~s­
sen zUm NatJionalrat wihlbarsein;, sie dürfeil 
wähf1,end ihr~r Amustätig~eit w~d~r der, Bun.d:es­
r:egierung noch e,iner Landesregierung noch einem, 
allgemeinen Vertretungskörper: ap.gehören und 
k'einen anderen Beruf ausüben. 
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Art. 148 h. (1) Die Beflmten der Volksanwalt­
schalt ernennt auf V orsd11ag und unter Geg·en­
zeichnung des Vorsitzenden der' Volks anwalt­
sd1.aft der Bundespräsident; das· gleiche gilt für 
die VerJ.eihung von. Amtstiteln. l),e1' Bundes­
präsident kann jedoch den Vorsitzenden, der 
Volks·anwaltschaft ,ermächtigen, Beamte besti~m­
ter Kateg:or~en 'zu .ernennen·. Die Hillfskräfte 
ernenn t der Vorsitz,ende der Volks anwaltschaft. 
Der Vorsitzende d€r Volksanwaltschatt istinso­
weit i obersoes Verw:altuJ1:gSürgan und übt diese 
Befugnisse allein aus. 

(2) :Die Diertsthoheit, des Bundesgegenüher 
den bei der Völksa,nwaftschaft, &diensteteit wird 
vom Vorsitzendeh der Volks'anwaltsmaft ::ms,ge-
übt. ' 

(3j DVe V:ölksanwaltschaft g.ibt sich ei.ne Ge­
schäftsordnung sowie e,rne Geschäftsvei-teilung, in 
cl·er· zu bestimmen ist', Welche Aufgaben von 'den 
Mitgliedern' der VoJks~1lWaltschaft selbständig 
wahrzunehmen sind. Die Beschlußfassung 'über ' 
die Geschäftsol'dnung und die Geschäftsvertei­
lungerfordert Einstimmigkeit ,der,Mitgli,eder 
derVolksanwaltsma>ft. 

Art.l48 i.(J) Durch Lande~verf,assungSlgesetz 
können die Utnder die VoLksanw;lltschah au.eh 
fÜlr den Bel'eich. der Yerwaltung, des betreff,enden 
Landes für zuständig erklären. In diesem Falle 
sind die Art. 148 e' und'148f sinngemäß anzu­
wen.den. ' 

(2) Schaffen ,die Länder Jür ' d~nn'el'eich; der 
Landesverwaltt!llg Einrichtungen " mit "gleichar­
tigen Aufgaben wie' die Volksanwaltschaft,.so 
kann durch Landesverfassungsgesetz "eine den 
Art. 148 ,e ,und 148 f ," ents.prechende ,Regelung 
getr9ffen ""erden. ' 

Art.t48j. Nähere Bestimmungel.l zur Aus­
führung dieses Hauptstückes sind bundesgesetz­

'lieh zU! treffen~!' " 

13.:Das bisherige Siebente HaUptstück ~rhält 
dieBezeichnUnig ,.Achtes Hauptstück". 

14. "Art, 151 ha'tzu ,buten: 

"Art. 151: Mit der'vollziehung di~s.es Bundes­
yel'fassungS1ge~e!n.es ist die Bunde~reg,j.erung be­
tr.au,t." , 

'15. Art. 152 w.il'da>utfgehoben. ' 

C Artikel II 

(1) Das Wi~derv'erlautbarUng~gesetz, IlGBI. 
Nr. 114/1947, das Geseoz, StGIT31. Nr. 257/1919, 
über ~as Staa~~appep.und das Staatssiegel der 
Republik:" D~t\tschösterreich .,mit den. durch die 
Art. 2; S,und 6, des, G,eser.z.es. SeGBI. Nr. 484/ 
1919,iiberdie.Staatsfol-lm; bewirhen Ä I1Jd'Crun-
gen u~d' d~sWappengesetz,S()GB1. Nr. 7/1945, 
tl'eten auß,er Kraft. 

{2) B,isher auf Grund des Wiederverlautba~ 
rung>sges1etzes, BGBl. Nr. 114/1947, eI'1folgte 
Wiederverlautbarungen vo,n, Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. 

Artikel III 

'(1) Bundesgesetzliche Vorschtiften in Ange-
1egenheiten, die gemäß· Art. 21 Abs. 2 B-VG in 
der Fassung dieses BUl1'desyerfassungs!geset~es in 
die Zuständigk,eit der Länder, fallen, bleiben als 
Bundesgesetze so lange in Kraft, als nicht eine 
vom betreffenden Land erlassene Regelung der 
Angelegenheiten in Kraft getreten ist. 

(2) Im Z'eitpunkt des Außerkrafttretens der 
bundesg.ese.tzLichen Vorschriften (Abs. 1) a>nhän­
gige Verfahl'en, die Rechte der Bediensteten zum 
Gegenstand haben, ,sind nach den bundesgesetz­
lichen Vorschriften zu Ende zu führen. 

(3) Die Länder haben bei der Regelung der im 
Abs. 1 bezeichneten AngeJ.egeniheiten darauf Be­
dadltzu nehmen, daß his zur Wahl von Per­
sonalvertretungen bestehende betriebI;ich·e Ver­
tretJungen der Bediensteten in Funkt~(}n ble~ben. 
Sie haben ferner darauf Bedacht zou nehmen, 
daß bestoehende Betriebsy.ereinbarungen mit den 
bisherigen Rechtswirkungen so lange und insoweit 
aufrechtbIeiben, als sie nicht durch di,en~treeht~ 
liehe Vorschr,iften ersetzt oder aufg,ehoben wer~ 
den. ' 

'" (4) Bei Anwend1,mg der bundesverfassungsge­
S'etJzlich~n Brestllimmungen über die ,Persona,Lver­
tretung gelten die B·edi,ensteten der Bundeshaupt­
stadt W,ien aIs Bedi'enstete der Gemeind,e. ' 

Artikel IV 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun· 
desverfassungsg,esetz,es vor dem Verrassungsge­
rkhtshof anhängige Verfahr·en über Beschwenden 
nach Art. 144 des Bundes-V.erfassungsgesetzes, 
di'e vor dem 1. Jänner 1981 eingebracht wurden, 
sind nach den bisherigen B.estimmungen zu Ende 
zu führen. 

Artikel V 

Die §§ 1 his 10 und 28 des Bund1esgesetzes, 
BGB!. Nr. 121/1977, über die Volksanwaltschaft 
weroen aufgehohen. Die Funktionsperiode d,er 
'derzeit im Amt befindlichen Mitglieder ,der 
Volksanwaltschaft endet mit Ablauf des 3D, Juni 
1983. 

Artikel VI 

(1) Dieses Bundesverfassungsg.eserz t11iti mit 
,1. August 1981 in Kr.aft. 

(2)- ,Mit ,der Vollziehung di,eses Bundesver­
Jassungsgesetzesist die Bundesregierung betraut. 
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